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Die Republik Österreich ist vorerst einem 

Schadenersatzverfahren in der Commer-

zialbank-Causa entgangen. Grund dafür 

ist eine Entscheidung des Verfassungsge-

richtshofs (VfGH). Darin ging es um eine 

Bestimmung im Gesetz über die Finanz-

marktaufsicht. Diese besagt, dass der 

Bund nur denjenigen einen Schaden er-

setzen muss, die selbst der Aufsicht un-

terliegen. Dazu zählen etwa Kreditinsti-

tute und Fonds, aber nicht einfache Bank-

kunden. In seiner Entscheidung bejah-

te der VfGH die Verfassungskonformität 

dieser Bestimmung. „Das sendet ein ka-

tastrophales Signal an die Gesellschaft“, 

findet der Jurist Ernst Brandl, Mitgrün-

der der Rechtsanwaltskanzlei Brandl Ta-

los. „Absurd“ bezeichnet das auch Peter 

Kolba, Gründer des Verbraucherschutz-

vereins. „Weitere Schadenersatzverfah-

ren gegen die Republik sind dadurch nicht 

aussichtslos“, sagt er gegenüber dem Bör-

sianer, „man kann sie nur nicht mehr auf 

diese Bestimmung stützen.“

COMMERZIALBANK: 
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KOLUMNE

Die Finanzprokuratur unter Wolfgang 

Peschorn erstattet Anzeige gegen den 

ehemaligen Wirtschaftsprüfer TPA (jetzt 

Pro Revisio) der Commerzialbank Mat-

tersburg. Der mit großer Spannung er-

wartete Prüfbericht der Abschluss-

prüferaufsichtsbehörde (APAB) stellte 

„schwerwiegende Mängel“ fest, zudem 

könne man nicht nachvollziehen, wie-

so die Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 

von Pro Revisio genehmigt wurden. „An-

gesichts dessen hat die Finanzprokuratur 

in den vergangenen Wochen auf Basis des 

Abschlussberichts eine Sachverhaltsdar-

stellung verfasst und mit dieser den Ab-

schlussbericht an die Wirtschafts- und 

Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 

übermittelt, die nun unter anderem prü-

fen wird, ob ein Ermittlungsverfahren 

nach § 163b Strafgesetzbuch wegen des 

Verdachts des ungerechtfertigten Ertei-

lens eines Bestätigungsvermerks einzu-

leiten ist“, sagt Peschorn auf Nachfrage 

des Börsianer. Damit bekommt die Cau-

sa Commerzialbank eine neue Dynamik. 

Schadenersatzklagen dürften Rücken-

wind bekommen.

 WIRTSCHAFTSPRÜFER WIRD  
WEGEN MÄNGELN ANGEZEIGT

AUS FÜR DAS  
ÖSTERREICHISCHE  
ÜBERNAHMERECHT?

Eine vom EuGH unlängst ergangene 
Entscheidung (C-546/18) wird wohl 
zu einer Reform des österreichi-
schen Übernahmerechts führen. 
Anlassfall war ein von der Übernah-
mekommission (ÜbK) erlasse-
ner Bescheid. Bescheide können 
hinsichtlich Rechtsfragen beim OGH 
bekämpft werden, was in diesem 
Fall erfolglos geschah, woraufhin 
ein Verwaltungsstrafverfahren ein-
geleitet wurde. Beim BVwG kamen 
sodann erhebliche Zweifel in Bezug 
auf die Konformität mit Art. 47 der 
Grundrechtscharta (Recht auf wirk-
samen Rechtsbehelf und ein unpar-
teiisches Gericht, GRC) auf, weshalb 
es den EuGH anrief. Die Vorlage-
fragen betrafen die Bindungswir-
kung der Verwaltungsgerichte an 
Entscheidungen der ÜbK und den 
Rechtsschutz gegenüber Bescheiden 
der ÜbK allgemein. Der EuGH folgte 
den Schlussanträgen des Generalan-
walts und kam zu der Entscheidung: 
Die ÜbK ist nicht als unabhängiges 
und unparteiliches Gericht zu qua-
lifizieren. Entscheidungen der ÜbK 
müssen von einem Gericht in Tat- 
und Rechtsfragen überprüfbar sein, 
um Art. 47 GRC zu entsprechen. Der 
heimische Gesetzgeber ist hier un-
zweifelhaft angehalten zu handeln. 
Ob er eine weitere Instanz einführt, 
eine Neustrukturierung der ÜbK 
vornimmt oder eine gänzlich andere 
Richtung einschlägt, bleibt derzeit 
noch offen.
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